
Art. 43, Erl. 2 a, b, c, d, e, 3

2. a) Verboten ist die Tätigkeit der Zeugen Jehovas. Sie werden als »Agentur des 
amerikanischen Imperialismus« angesehen1. Die Betätigung für sie wird mit Zucht
haus bestraft2.
b) Ebenso verboten ist die Tätigkeit der »Christlichen Wissenschaft«.
c) Nicht wieder zugelassen wurde die Tätigkeit der »Heilsarmee«, die in Deutsch
land vom Hitlerregime untersagt war.
d) Die Tätigkeit der kirchlichen Jugend ist behindert. Das gilt insbesondere für 
die evangelische »Junge Gemeinde«3.
e) Den Angehörigen der Siebenten-Tags-Adventisten wird die Begehung des 
Sonnabends als Feiertag dadurch erschwert, als ihnen der Tag nur dann freigegeben 
wird, wenn es der Planablauf gestattet. Das ist in der Regel nicht der Fall4.

3. Nur in den ersten Jahren nach dem Zusammenbruch wurde die Kirchensteuer 
noch im Fohnabzugsverfahren einbehalten. Dann begann die Trennung von Staat 
und Kirche auch auf dem Gebiet der Steuereinziehung. Schon 1948 mußten zum 
Beispiel in Thüringen die Gemeinden Kirchensteuerämter einrichten, die sich an
fänglich noch gewisser Unterstützung durch die Steuerbehörden erfreuen konnten. 
Im Jahre 1952 regelte das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit dem Mini
sterium für Finanzen und dem Ministerium der Justiz die Erhebung von Kirchen
steuern neu6. Die Bemessung, Veranlagung, Einziehung und Verwaltung der Kir
chensteuern wurde endgültig Angelegenheit der Religionsgemeinschaften. Die Be
steuerung unterliegt der allgemeinen staatlichen Kirchenaufsicht. Die Religions
gemeinschaften haben das Recht, die Steuern auf Grund der staatlichen Steuerlisten
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